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Sachverhalt urid Antrãge 

I. 	Auf die am 14. April 1983 angemeldete und am 
2. November 1983 veröffentlichte europâische Patent-
anmeldung Nr. 83 103 607.4 1st am 13. November 1985 das 
europãische Patent Nr. 0 092 742 erteilt worden. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 
(Einsprechende) Einspruch eingelegt und beantragt, das 
Patent zu widerrufen mit der Begründung, daB der 
Gegenstand des Patents nicht auf erfinderischer Tâtigkeit 
beruhe. 

Zur Stützung ihres Einspruchs verwies sie im Einspruchs- 
schriftsatz vomn 13. August 1986 auf die Druckschrift 

(Dl) DE-A--2 363 284 

wobei sie in einem spãteren Stadium des Verfahrens noch 
die Druckschriften 

SU-A-171 110 und 

Deutsche Norm DIN 57470, Teil 1, Dezemnber 1984 

vorgelegt hat. 

III. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung 
vomn 21. Februar 1989 steilte der Beschwerdegegner (Patent- 
inhaber) den Antrag, das Patent in geàndertem Umfang 
aufrechtzuerhalten und die Einspruchsabteilung stellte die 
Aufrechterhaltung des Patents gemäB der in der mnündlichen 
Verhandlung vorgelegten Fassung der Unterlagen in 
Aussicht. 

FA 

02658 	 . . / . . . 



2 
	 T 663/89 

Hit der Mitteilung vom 20. Mãrz 1989 der Einspruchs-
abteilung wurde das Verfahren gem&B Regel 58 (4) EPU 
durchgeführt. 

Mit Eingang vom 29. Mãrz 1989 erhob die Beschwerdeführerin 
Widerspruch gegen die in Aussicht genommene Aufrecht-
erhaltung des Patents, so daB die Einspruchsabteilung eine 
Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPU, zur 
Post gegeben am 7. August 1989, erlieB. 

Dem mit der Eingabe vom 1. Februar 1989 des Beschwerde-
gegners gesteilten Antrag, die Verfahrenssprache geinäi3 
Regel 3 (1) EPU von Französisch in Deutsch zu ãndern, 
wurde mit dent ErlaB der Zwischenentscheidung mm Sinne von 
Artikel 106 (3) EPU vom 7. August 1989 in deutscher 
Sprache stattgegeben. 

Gegen diese Zwischenentscheidung hat die Beschwerde- 
führerin am 3. Oktober 1989 unter gleichzeitiger Ent-
richtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und 
diese am 30. November 1989 begründet. In der Beschwerdebe-
gründung koinmt die Beschwerdefuhrerin zu dent SchiuS, daB 
der Gegenstand des Anspruchs 1 mm Hinblick auf die Lehren 
nach den Dokumenten D2 und D3 nicht auf einer 
erfinderischen Tàtigkeit beruhe. 

mm AnschluB an einen Bescheid gemäB Artikel 110 Absatz 2 
EPU vom 4. Dezember 1990, in dent die Kaitimer ihre 
vorlãufige Beurteilung des Sachverhalts zu erkennen 
gegeben hat, haben die Parteien erneut Stellung genommen. 

Der Beschwerdegegner beantragt die Aufrechterhaltung des 
Patents mit den gemãB Bescheid nach Regel 58 (4) EPTJ der 
Einspruchsabteilung vom 20. Mãrz 1989 zugesteliten 
Unterlagen, näml ich: 
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Beschreibung Spalte 3, Zeile 3. bis Spalte 6, Zeile 4, 
wie erteilt. 

Beschreibung Seiten 1 bis 4 der Eingabe vorn 
8. Juni 1988 nebst den von der Einspruchsabteilung 
durchgefuhrten Anderungen zur Anpassung an den 
Anspruch 1; zusätzlich sind folgende redaktionelle 
Anderungen notwendig: 1est  anstelle von "le" auf 
Seite 1 in Zeile 19; Streichung des Wortlautes t'des 
sorties" auf Seite 3 in Zeile 12 

Ansprüche 1 bis 6 der Eingabe vom 8. Juni 1988 nebst 
Anderungen in Anspruch 1, vorgenoinmen in der 
mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 1989; 
zusâtzlich 1st im Anspruch 3, Zeile 6 die Anderung 
von "d'irridation" in "d'irritation" notwendig. 

Zeichnungen Blatt 1/3 bis 3/3 der Eingabe vom 
8. Juni 1988. 

Der Beschwerdegegner beantragt ferner hilfsweise die 
Durchführung einer inündlichen Verhandlung (Artikel 116 
EPU). 

VII. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Dispositif pour l'ionisation d'un fluide tel que l'air 
utilisé pour le conditionnement d'un espace (1) ou d'une 
zone a climatiser par ionisation ou bien pour décharger 
l'électricité statique et du type dans lequel le fluide 
est soumis dans une enceinte de cliinatisation a l'action 
d'au iwins un organe d'ionisation tel qu'un jeu 
d'électrodes (4, 5) avant d'être déchargé dans l'espace 
(1) a clixnatiser par ionisation, la decharge de l'enceinte 
de climatisation s'effectuant par une pluralité de sorties 
(35) a proxixaité de chacune desquelles est dispose au 
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moms un organe d'ionisation (4, 5) af in de réduire les 
possibilités de recombinaison et/ou de dépolarisation des 
ions génerés par l'organe d'ionisation (4, 5), caractérisé 
en ce que l'organe d'ionisation est place dans l'espace a 
climatiser a l'extérieur de chacun des canaux (24 a 27, 
35) de décharge de l'enceinte de climatisation, et en 
ce que l'organe d'ionisation (4, 5) est separe de l'espace 
a climatiser (1) par des parois (39, 32) perforées d'une 
pluralité de passages d'une chainbre de distribution (34), 
a partir de laquelle le fluide est déchargé dans l'espace 
a climatiser (1) par une pluralité de sorties (33) formées 
par lesdits passages et telles que celles d'une pomme 
d'arrosoir. 

Der Beschwerdegegner trâgt un wesentlichen vor, die im 
Dokument D2 dargesteilten Rohrstutzen 7 könnten nicht als 
Verteilerkairunern angesehen werden, sondern hãtten 
ausschlieBlich eine Leitungsfunktion, wodurch die 
Rekoinbination der lonen nicht verhindert werden könne. 
Ferner sei es auch durch das Dokument D3 nicht nahegelegt, 
lonisationsorgane nicht innerhalb des Leitungssystems, 
sondern auBerhalb des Leitungssystems un zu klimati-
sierenden Rauin in einer Verteilerkanuner mit perforierten 
Wãnden anzuordnen. Die Lehre des Patents sei nicht auf die 
Ausbildung eines speziellen Berührungsschutzes der 
lonisationsorgane beschrãnkt, sondern richte sich auf das 
Vermeiden der Rekomnbination der lonen. 

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lài3t sich wie folgt 
zusamnmenfassen: 

- 	Betrachte man den an die Zuführleitung angesetzten 
Rohrstutzen der Einrichtung nach Dokument D2 als 
gesondertes Bauteil, so könne man den dadurch 
begrenzten Raum auch als Verteilerkamnmer in den zu 
klimatisierenden Raumu ansehen. Nehmne man noch die 
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Erkenntnisse aus Dokument D3 hinzu, so liege es nahe, 
die auBerhaib der gemeinsamen Zuleitung angeordneten 
lonisationsorgane durch eine mit einer Perforation 
versehene Trennwandung vom übrigen zu kliinati-
sierenden Raum getrennt anzuordnen; 

- 	bedingt durch die Anordnung einer Verteilerkanuner mit 
einer Trennwandung zurn zu klimatisierenden Raum 
ergebe sich eine Herabsetzung der Strömungs-
geschwindigkeit, wodurch die ionisierten Teilchen 
inehr Zeit zum Rekombinieren hâtten und somit das 
Ziel, rnöglichst wenige Rekonthinationen zu haben, 
gerade nicht erreicht werde. Die kalettenfärmige, das 
ganze lonisationsorgan umgebende Wandung bilde 
gegenüber dein Rohrstutzen eine groBere Fläche und 
führe daher mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer 
Rekombination, was wiederumn das Ergebnis 
verschlechtere; 

Dokumnent D2 zeige bereits, daB das lonisationsorgan 
innerhaib des zu klimatisierenden Raumnes angeordnet 
Se!; auch sei dieser Druckschrift zu entnehmen, daB 
das lonisationsorgan aul3erhalb der Zuleitung 
angeordnet sei, da in der Entgegenhaltung eindeutig 
zwischen Rohrstutzen (Druckrohransatz 7) und der 
Zuleitung (Luftleitung 6) unterschieden werde. Die 
lonisationsorgane seien sonmit zwangslâufig auBerhaib 
der Zuführleitung angeordnet; 

- 	aus dem Dokurnent D2 gehe hervor, daB freiliegende 
lonisationsorgane im Betrieb nicht ungefâhrlich 
seien. Demgemnâl3 erhalte der auf diesem Gebiet tätige 
Fachmnann einen Hinweis dahingehend, daB das 
lonisationsorgan derart angeordnet werden mnüsse, daB 
die Gefahr der Berührung ausgeschlossen werde. Dieses 

I 
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Problem mit einer perforierten Trennwand zu lösen, 
sei somit dem Durchschnittsfachinann nahegelegt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 

Der Antrag des Beschwerdegegners auf Anderung der 
Verfahrenssprache von Franzâsisch in Deutsch, dem von der 
Einspruchsabteilung stattgegeben wurde, 1st auch als für 
das Einspruchsbeschwerdeverfahren gesteilt anzusehen, da 
die Eingaben des Beschwerdegegners in diesem Verfahren in 
deutscher Sprache abgefal3t worden sind. Die Beschwerde-
führerin hat ihre diesbezüglichen Eingaben ebenfalls in 
deutscher Sprache vorgelegt, so daB ihr Einverstãndnis mit 
der Anderung der Verfahrenssprache unterstelit werden 
kann. 

Die Kainmer hat daher in Anwendung der zum Zeitpunkt der 
Beschwerdeeinlegung geltenden Regel 3 EPU (die mit Wirkung 
vom 1. Juni 1991 als gestrichen gilt) dem Antrag auf 
Anderung der Verfahrenssprache von Französisch in Deutsch 
stattgegeben. 

Zulässigkeit der Anderuncien 

2.1 	Anspruch 1 steilt mi wesentlichen eine Koinbination der 
I4erkmale nach den Ansprüchen 6 und 7 gemâB der 
ursprünglich eingereichten Fassung dar. Zusàtzlich wurde 
in den Anspruch 1 der Ausdruck "formées par lesdits 
passages" aufgenommen. Das diesbezügliche Merkmal, wonach 
die AuslaBöffnungen (33) von den Kanâlen gebildet sind, 
die durch die Perforationen der Wandungen (39, 32) 
definiert sind, hat eine Stütze in der ursprünglichen 
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BeschreibUflg auf Seite 6, Zeile 30, bis Seite 7, Zeile 4, 
in Verbindung mit den Figuren 2 und 3 der ursprünglichen 
Zeichnung. Die Aufnahrne dieses Merkmals in den erteilten 
Anspruch 1 führt zu einer Einschrànkung des Schutz-
bereichs, da es sich hierbei urn die qualitative 
Ausgestaltung eines im erteilten Schutzbegehren bereits 
enthaltenen Merkinals (vgl. "sorties (33)tt  un erteilten 
Anspruch 2) handelt. 

Die Ansprüche 2 bis 6 entsprechen in ihrem sachlichen 
Inhalt den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 8 bis 
12. 

	

2.2 	Die Anderungen in der Beschreibung beschrânken sich auf 
deren Anpassung an das geltende Schutzbegehren sowie die 
Würdigung des Dokuments Dl unter Präzisierung der 
zugrundeliegenden Aufgabe gemdS Regel 27 (1) EPU. 

	

2.3 	Die vorgenommenen Anderungen sind im Hinblick auf die 
Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden. 

	

3. 	Nãchstkommender Stand der Technik, Aufgabe sowie deren 
Lâsung 

Die Kaxmner stimmt mit der Auffassung der Einspruchs-
abteilung, wonach die Dokumente Dl und D2 dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 annâhernd in gleicher Weise nahekonunen, 
überein. 

	

3.1 	Dokument Dl beschreibt eine Vorrichtung zur lonisation von 
Gasen, wie z. B. Luft, bei der die Gase dern Einflul3 von 
Ionisations-Elektroden ausgesetzt werden, bevor sie in 
einen mittels der ionisierten Gase zu klimatisierenden 
Raum geleitet werden. Die Ableitung der Gase erfolgt durch 
eine Vielzahl von Of fnungen, wobei im Bereich jeder 
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Of fnung jeweils ein Satz Ionisations-Elektroden angeordnet 
ist. 

	

3.2 	Dokument D2 wurde erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 
genannt und von der Einspruchsabteilung gemäS Artikel 114 
(1) EPU in das Verfahren eingeführt. 

Diese Druckschrift beschreibt eine Vorrichtung zur 
lonisation von Luft mit Ionisations-Elektroden, bei der 
die ionisierte Luft in einen zu klimatisierenden Rauxn für 
die Vieh- und Gef].ügelzucht geblasen wird. Die Luft wird 
durch eine Vielzahl von Druckrohransâtzen, die mit einer 
Luftleitung verbunden sind, in den zu kliinatisierenden 
Raum ausgeblasen, wobei die Luftionisations-Elektroden 
innerhaib der Druckrohransãtze angeordnet sind. 

	

3.3 	Von dein Stand der Technik nach Dokuinent Dl bzw. D2 
unterscheidet sich Anspruch 1 durch die Merkmale nach 
seinein kennzeichnenden Teil, nãin].ich, daB das lonisations-
organ innerhaib des zu kliinatisierenden Raumes auBerhaib 
jedes Ableitungskanals des zu kliinatisierenden Raumes 
angeordnet ist und daB das lonisationsorgan von dem zu 
klimatisierenden Raum durch eine mit einer Mehrzahl von 
Durchlàssen versehene Trennwandung einer Verteilerkanmier 
getrennt 1st, von weicher das Fluid durch eirie Mehrzahl 
von brausekopfartigen Auslãssen, die von den Durchlãssen 
gebildet werden, in den zu klimatisierenden Rauin 
eingelassen wird. 

	

3.4 	Bei den durch die Dokuniente Dl bzw. D2 bekannten 
Ionisierungsvorrichtungen sind die Ionisations-Elektroden 
mm Bereich des Auslasses des in den zu klimatisierenden 
Raum führenden Ableitungskanals angeordnet. Dabei 1st die 
Möglichkeit, daB eine zuinindest teilweise Rekoinbination 
bzw. Depolarisation der durch das lonisationsorgan 
erzeugten lonen infolge der turbulenten Luftsträmung ilu 
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verbleibenden Kanalbereich bis zum AuslaB in den zu 
kliniatisierenden Rauin erfolgt, nicht auszuschlieBen. Em 
weiterer Nachteil der bekannten Einrichtungen ist darin zu 
erblicken, daB die Ionisations-Elektroden aufgrund ihrer 
Lage in Bereich des Kanalauslasses der Gefahr von 
inechanischen Beschâdigungen bzw. KurzschlUssen infolge 
eines Kontaktes mit in Raumn befindlichen Elenenten 
ausgesetzt sind. 

Die zu lôsende Aufgabe kann daher darin gesehen werden, 
die Rekombination des ionisierten Gases weitgehend zu 
verhindern, wobei die Ionisations-Elektroden von zu 
klimatisierenden Raumn mnechanisch isoliert, also gegenuber 
schâdljchen Kontakten mit Elenenten in diesem Raumn 
geschützt werden sollen. 

3.5 	Die Anordnung des lonisationsorgans in zu klimatisierenden 
Raum auJ3erhalb des jeweiligen Ableitungskanals hat zur 
Folge, daB die ionisierten Gasteilchen sich auseinander-
bewegen können, da keine Kanaiwandung mehr vorhanden ist, 
die diese Bewegung verhindern könnte. Dieser Unstand 
reduziert die Gefahr einer Rekonbination der erzeugten 
lonen (wie bereits oben in Abschnitt 3.4 erlãutert). Die 
Trennung des lonisationsorgans von den zu klimatisierenden 
Raumn durch eine mit einer Mehrzahl von Durchlässen 
versehene Trennwandung einer Verteilerkamnmer, von weicher 
das Fluid durch eine Mehrzahl von brausekopfartigen 
Auslässen in den zu kliniatisierenden Raumu eingelassen 
wird, bewirkt einerseits, daB die ionisierten Teilchen 
unmnittelbar nach Verlassen des Bereiches der lonisations-
Elektroden in unterschiedliche Richtungen des sie 
umngebenden Raums abströmnen kännen, was die Möglichkeit zur 
Rekomnhination verringert. Andererseits steilt die 
perforierte Trennwandung einen wirksamnen Schutz vor einemn 
Kontakt zwischen den lonisationsorgan und in zu 
klimnatisierenden Raun befindlichen Elemnenten dar. 

d. 
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Die zugrundeliegende Aufgabe wird somit nach Uberzeugung 
der Kammer durch die Lehre nach Anspruch 1 gelöst. 

Neuheit 

Keines der im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerde-
verfahren bekanntgewordenen Dokumente beschreibt eine 
Ionisationsvorrichtung mit alien Merkivalen nach 
Anspruch 1, so daB dessen Gegenstand neu im Sinne von 
Artikel 54 EPU 1st. 

Die Frage der Neuheit war zwischen den Parteien auch nicht 
strittig, so daB sich hierzu weitere Ausführungen 
erübrigen. 

In Wahrnehinung ihres Erinessensspielrauins gemãB Artikel 114 
(2) EPU schlieSt die Kaminer das nach Ablauf der 
Einspruchsfrist eingereichte Dokuinent D3 von alien 
weiteren Betrachtungen aus; wie im Bescheid der Kaininer voin 
4. Dezeinber 1990 dargelegt, ist dieses Dokument mangels 
seiner Vorveröffentlichung unbeachtiich. 

Erfjnderische Tätigkeit 

Bei der Suche nach Lösungsiuöglichkeiten für die zugrunde-
liegende Aufgabe dürfte der Fachinann zunãchst untersuchen, 
ob der den Ausgangspunkt für die Erfindung bildende Stand 
der Technik nach Dokument Dl bzw. D2 Hinweise zur Lósung 
enthãlt. 

5.1 	Die Ionisationsvorrichtung nach Dokument Di weist im 
Abieitungskanal angeordnete Ionisationseiektroden auf, die 
bis an die Kanaläffnung herangefUhrt sind und bündig mit 
dieser abschiieBen. Wie die Einspruchsabteilung zutref fend 
in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, weisen 
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die Ableitungskanàle bzw. Ausblasöffnungen und die in 
ihnen angeordneten Elektroden eine gewisse, wenn auch 
relativ kurze Strecke auf, in der es zu Rekonthinationen 
des am Anfang der Strecke ionisierten Gases koininen kann. 
Obwohl liii Dokuinent Dl das ailgeineine Problem, einen 
inöglichst vollständigen Abbau der Ladung von z. B. 
elektrostatisch aufgeladenexn Isolierinaterial zu erreichen, 
angesprochen ist, vermittelt diese Druckschrift nicht die 
Lehre, das lonisationsorgan auBerhaib der Ableitungskanäle 
tnt zu kliinatisierenden Rauin anzuordnen. Deinentsprechend 
ist dieser Druckschrift auch kein Hinweis darauf zu 
entnehnien, das lonisationsorgan von dem zu klimati-
sierenden Raurn durch eine mit einer Mehrzahl von Durch-
lässen versehene Trennwandung einer Verteilerkammer zu 
trennen, von weicher das Fluid durch eine Mehrzahl von 
brausekopfartigen Auslàssen, die von den Durchlãssen 
gebildet werden, in den zu klimatisierenden Raum 
eingelassen wird. Eine derartige Verteilerkanuner gemäB der 
Erfindung hat die Doppelfunktion hinsichtlich der 
Erzielung eines inechanischen Schutzes des lonisations-
organs wie einer Verringerung der Teilchen-Rekombination 
(wie bereits oben in Abschnitt 3.5 dargelegt); sie geht 
soinit in ihrer Wirkung über die Anordnung eines Schutz-
gehäuses für das lonisationsorgan, dessen Konzeption im 
Bedarfsfall als für den Fachmann naheliegend angesehen 
werden könnte, hinaus. 

5.2 	Die vorstehenden Ausführungen gelten grundsâtzlich auch 
für die Ionisationsvorrichtung geinäB Dokuinent D2. Die 
darin of fenbarte Ionisationsvorrichtung entspricht 
hinsichtlich ihrer Anordnung prinzipiell derjenigen nach 
Dokunient Dl, wobei die Ionisationselektroden jedoch nicht 
bündig mit der Austrittsôffnung des Ableitungskanals 

I 
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abschlieBen, sondern nit Abstand zu dieser in Ableitungs-
kanal angeordnet sind, so daB das Gas nach seiner 
lonisation vor den Austritt in die zu kliinatisierende 
Kainmer eine Wegstrecke nit in wesentlichen paralleler 
Rohrstrómung zurücklegt, làngs deren eine Rekonbination 
der erzeugten lonen eintreten kann. Die Lehre nach 
Anspruch 1, von einer soichen parallel gerichteten 
Strómung der ionisierten Teilchen innerhaib eines relativ 
engen Kanals abzugehen und uninittelbar in Anschlu8 an die 
lonisierung des Gases für dessen Verteilung in zu 
klimatisierenden Raun zu sorgen, wobei durch die 
Gestaltung eines Verteilergehãuses nit einer Vielzahl von 
brausekopfartigen Auslässen ein Schutz des lonisations-
organs gewãhrleistet wird, kann soiuit auch den Dokument D2 
nicht entnommen werden. 

5.3.1 Den Vorbringen der Beschwerdeführerin, der an die 
Zuführleitung angesetzte Rohrstutzen nach Dokunent D2 
känne auch als gesondertes Bauteil bzw. als Verteiler-
kainmer angesehen werden, ist folgendes entgegenzuhalten: 

Unabhângig davon, ob der in Dokuinent D2 gezeigte Rohr-
stutzen als Teil der Rohrleitung betrachtet wird oder als 
gesondertes Bauteil, weiches nicht einstückig nit der 
Rohrleitung verbunden, sondern an diese angesetzt ist, 
komint den Rohrstutzen eine Leitungsfunktion zu. Dagegen 
hat er nicht die Funktion einer Verteilerkanuner, da es 
hierzu nach der aligeneinen Definition des Begriffs 
"Verteilerkaininer" erforderlich ware, daB in den Rohr-
stutzen eine Verteilung des Fluids auf nindestens zwei 
Kanãle erfolgt. Der Rohrstutzen hat in kiar erkennbarer 
Weise die Funktion, die aus der Luftleitung zugefUhrte 
Luft insgesaint über die Ionisations-Elektroden bis zuin 
Rohrstutzen-Auslal3 zu leiten und bildet soiuit einen 
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Ableitungskanal des zu klimatisierenden Rauines im Sinne 

des Anspruchs 1; ein Hinweis auf eine Funktion des 

Rohrstutzens als Verteilerkairmier 1st somit der Entgegen-

haltung nicht zu entnehinen. 

5.3.2 Der von der Beschwerdeführerin behauptete Uiustand, daB die 

Ströniungsgeschwindigkeit in der Verteilerkainmer gegenüber 

dein Ableitungskanal reduziert sei und dadurch das Ziel, 

mâglichst wenige Rekoinbinationen zu haben, gerade nicht 

erreicht werde, ergibt sich nicht aus der Lehre des 

Anspruchs 1, da dieser über die den Ströinungsgeschwindig-

keitsverlauf bestimmenden Querschnittsverhãltnisse keine 

Angaben enthâlt. Selbst wenn in der Verteilerkairuner eine 

reduzierte Ströinungsgeschwindigkeit auftrâte, ware dieser 

Umstand hinsichtlich des angestrebten Ziels, die 
Rekombjnatjonswahrschejnljchkejt der ionisierten Teilchen 

zu verringern, nicht relevant. Vielmehr koinmt es zur 

Lösung der Aufgabe in erster Linie darauf an, daB die 

ionisierten Teilchen nicht in gleichgerichteter Strömung 

über eine gröBere Verweilzeit zusaminengehalten werden, 

sondern daB sie unmittelbar nach Passieren des 

lonisationsorgans auseinandergeführt werden. Die Karniner 

hegt keine Zweifel daran, daB dieser Effekt durch die 

vorgeschlagene Anordnung einer Verteilerkaimner nit 

brausekopfartig gestalteten Auslâssen erzielbar ist, da 

aufgrund der an jedem der Trennwandungsdurchlâsse 

auftretenden Druckdifferenz eine relativ gleichinâi3ige 

Beaufschlagung der Auslässe und Aufteilung des Gesamt-

strornes der ionisierten Teilchen auf die Vielzahl von 

Auslâssen erfolgt. 

5.3.3 Die Beschwerdeführerin führt auBerdem an, aus Dokunient D2 

gehe hervor, daB freiliegende lonisationsorgane mm Betrieb 

nicht ungefàhrlich seien und der Fachinann erhalte demgexnàB 

FA 
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einen Hinweis dahingehend, das lonisationsorgan derart 

anzuordnen, daB die Gefahr der Berührung ausgeschlossefl 

werde. 

In der Tat 1st in Absatz 2 der Beschreibung des Dokuments 

D2 angegeben, daB Ionisationselektroden von of fenen Typ 

sperrig und für die praktische Anwendung ungeeignet sind, 

daI3 sie kein gleichinâBiges Aussenden von Luftionen gewâhr-

leisten und in Betrieb nicht ungefàhrlich sind. 

In folgenden Absatz 3 der Beschreibung wird zur Verineidung 

dieser Nachteile die Lehre vernittelt, eine Ventilations-

vorrichtung mit Ionisationselektroden vom geschlossenen 

Typ zu verwenden, die innerhaib von Rohransâtzen einer 

Luftleitung untergebracht sind, wobei hinsichtlich des 

Aufbaus dieser Vorrichtung in Absatz 4 der Beschreibung 

über Bezugszeichen auf die Zeichnungsfigur verwiesen 

wird. 

Den Fachmann wird somit in Dokument D2 - entgegen den 

Vorbririgen der Beschwerdeführerin - nicht geraten, 

Ionisationselektroden von of fenen Typ nit einer 

perforierten Trennwand zu verwenden, sondern die 
Ionisationselektroden innerhaib von Rohransâtzen einer 

Luftleitung, nãmlich des Ableitungskanals, ohne Hinweis 

auf die Anordnung einer Verteilerkainmer unterzubringen, 

d. h. es wird die Anregung gegeben eine Lösung zu wãhlen, 

die von Gegenstand des Anspruchs 1 weg in eine andere 

Richtung führt. 

Es darf nach Auffassung der Kainmer auch nicht übersehen 

werden, daB die Nerkmale nach den kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 nicht unabhängig voneinander Wirkungen 

unterschiedlicher Art erzielen, sondern gemeinsain zur 

Aufgabenlósung beitragen. Die MaBnahme der Anordnung des 
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lonisationsorgans auBerhaib des Ableitungskanals wie auch 
die besondere Gestaltung der Verteilerkammer mit einer 
Vielzahl von Auslâssen führen geineinsam dazu, daB em 
ausgedehntes Verweilen der ionisierten Teilchen nahe 
beieinander, was die Rekonthinationsmóglichkeit vergr68ern 
würde, unterbunden wird. Da diese MaBnahinen somit zu einem 
geineinsainen Erfoig un Sinne der zu lösenden Aufgabe 
führen, inuB die Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 
auf erfinderischer Tätigkeit beruht, im Hinblick auf das 
Naheliegen der Kombination der vorstehend genannten 
Mal3nahmen beantwortet werden. 

5.4 	Zusammenfassend ergibt sich somit, daB die Dokumente Dl 
und D2 dem Fachmann weder einzeln noch bei gemeinsamer 
Betrachtung eine Anregung vermittein konnten, in nahe-
liegender Weise zuin Gegenstand des Anspruchs 1 zu 
gelangen. Dieser beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit 
und ist gemäi3 Artikel 52 (1) EPU patentfâhig. 

Die abhängigen Anspruche 2 bis 6 sind formal nicht zu 
beanstanden; sie enthalten besondere Ausführungsarten der 
Erfindung nach Anspruch 1 und sind daher ebenfalls 
gewährbar. 

Da die sonstigen Unterlagen den Erfordernissen des EPU 
ebenfalls entsprechen, ist dem Antrag der Beschwerde-
gegnerin auf Aufrechterhaltung des Patents in geàndertem 
Umfang stattzugeben. 

Auf die Durchfuhrung einer mündlichen Verhandlung konnte 
unter diesen Umstànden verzichtet werden. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das Patent im Umfang der in Abschnitt VI 

genannten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

. ~Z4~ 
M. Beer 
	 C.T. Wilson 
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